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Hinweis auf Stammrechtssatz

GRS wie 2001/05/0031 E 19. März 2002 RS 5

Stammrechtssatz

Bei der Einwendung der Entwertung der anrainenden Grundstücke durch das bewilligte Bauvorhaben handelt es sich

um eine privatrechtliche Einwendung, die auf den Zivilrechtsweg zu verweisen ist.
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